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Α. Einleitung 

I. Problemübersicht 

Seit einigen Jahren nehmen evangelische und katholische Kirchengemein-
den ausländische Flüchtlinge in kirchlichen Räumen auf1. Bei den Personen 
handelt es sich vornehmlich um Asylbewerber, deren Asylgesuche durch die 
staatlichen Behörden und Gerichte abgelehnt wurden und die nach geltendem 
Asyl- und Ausländerrecht zur Ausreise verpflichtet sind. Die Kirchengemein-
den versuchen mit ihrer Vorgehensweise eine drohende Abschiebung zumin-
dest zeitweilig abzuwenden. Sie sehen sich zu einem Eingreifen verpflichtet, 
weil nach ihrer Meinung das staatliche Recht und seine Anwendung Flücht-
linge nicht zuverlässig vor einer Abschiebung in lebensbedrohliche Situatio-
nen schützt. Mit der Aufnahme von Flüchtlingen verbinden sie die Erwartung, 
daß die staatlichen Behörden den Kirchenraum nicht antasten und die An-
wendung von Zwangsmitteln unterlassen. 

Kirchliche Gemeinden und Gruppen bezeichnen ihr Handeln mit dem Be-
griff  "Kirchenasyl". Damit knüpfen sie bewußt an ein historisches Rechtsin-
stitut des kirchlichen Rechts an. Zugleich wird von kirchlicher Seite betont, 
daß das altkirchliche Asylrecht damit nicht, jedenfalls nicht unmittelbar, ge-
meint sei2. Gleichwohl ist die rechtfertigende  Absicht der Redeweise vom 
"Kirchenasyl" unübersehbar. In den Medien und im wissenschaftlichen 
Schrifttum verfestigte sich schließlich der Begriff  "Kirchenasyl" zu einem 
Schlagwort, unter dem der genannte Sachverhalt mit ungewöhnlicher Heftig-
keit diskutiert wird3. Als anti-rechtsstaatliches Handeln4, gar als Anstachelung 

1 Vgl. vorläufig nur Just,  Konflikt mit dem Staat im Dienste der Humanität, in: Asyl 
von unten, S. 117 f., der als Ergebnis einer quantitativen Befragung von 1993 minde-
stens 1900 Fälle anführen kann; s.a. v. Münch,  "Kirchenasyl", NJW 1995, S. 565 so-
wie unten S. 90 ff. 

2 Vgl. unten S. 143 
3 Vgl. aus dem Schrifttum zuletzt etwa Peißl,  "Kirchenasyl" - gelebter Grundrechts-

schutz oder Affront  gegen den Rechtsstaat?, BayVBl. 1999 S. 137 ff,  Fessier , Kir-
chenasyl im Rechtsstaat, NWVB1. 12/99, S. 449 ff, M. H. Müller,  Rechtsprobleme 
beim "Kirchenasyl", Baden-Baden 1999 sowie die folgenden Nachweise. 

4 So v. Münch,  "Kirchenasyl", NJW 1995, S. 566; ähnlicher Tenor bei Scholz,  "Kir-
chenasyl" ist rechtswidrig, in: Auflehnung gegen Unmenschlichkeit (aus: Weltbild Nr. 
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zum Widerstand5 kritisiert oder als subsidiärer Menschenrechtsschutz6 postu-
liert, ist das Kirchenasyl seit dem Jahre 1994 Gegenstand einer innerkirchli-
chen und öffentlichen  Auseinandersetzung. Im Verlauf der Debatte bildete 
sich eine weitgehend einheitliche kirchliche Position aus7. Die Kirchen rekur-
rierten auf eine christliche Beistandspflicht, welche es auch im demokrati-
schen Rechtsstaat gebiete, notfalls gegen staatliches Recht zu handeln und 
Kirchenasyl zu gewähren8. Um so schärfer  trat die grundlegende Differenz  zur 
staatlichen Sicht hervor. Der Staat berief  sich auf sein Asylgewährungsmono-
pol, welches der Kirche und ihren Vertretern abverlange, eine ablehnende 
staatliche Asylentscheidung als letztgültig zu akzeptieren. 

Die Kirchen haben in besonderer Weise den Beistand für Flüchtlinge zu ih-
rer Aufgabe gemacht, weil Christus selbst ein Fremder und Flüchtling war, 
wovon die Evangelien Zeugnis ablegen9. Sie treffen  mit ihrem Anliegen auf 
einen Staat, der in einem langandauernden Prozeß der Säkularisierung seinen 
Leitungsvorrang in der Gesellschaft erst durchsetzen mußte. Das Kräftever-
hältnis zwischen Staat und Kirchen in seiner rechtlichen Verfassung wird an 
der Problematik des Kirchenasyls besonders greifbar:  Hat der Staat einen 
räumlich-gegenständlichen oder materiell-geistlichen Kirchenraum als einen 
Glaubens- und Bekenntnisraum zu akzeptieren, welcher sich dem staatlichen 
Zugriff  entzieht (wenn ja, unter welchen Voraussetzungen und mit welchen 
Konsequenzen?) oder maßt sich die Kirche eine Kompetenz an, die im religi-
ös-neutralen Staat keinen Bestand haben kann? 

I I . Der Gang der Untersuchung 

Das Thema "Kirchenasyl im Rechtsstaat" berührt Fragen verschiedener 
Rechtsbereiche, aber auch Grundsatzfragen  rechtsphilosophischer, theologi-

13 v. 9.6.1995), S. 55; Bell/Skibitzki,  "Kirchenasyl" - Affront  gegen den Rechtsstaat?, 
S. 5\,Peißl,  "Kirchenasyl", BayVBl. 1999, S. 139. 

5 So v. Westphalen,  Gewissen contra Rechtsstaat, in: Rheinischer Merkur v. 
11.7.1997, S. 5. 

6 So Reuter,  Subsidiärer Menschenrechtsschutz, ZRP 1996, S. 97. 
7 Dazu unten S. 144 ff.  (ev. Kirche) und S. 178 fT. (kath. Kirche). 
8 Die öffentliche  Debatte findet sich zusammengefaßt bei Just,  "Kirchenasyl - wer 

trägt die Verantwortung?", in: epd-Dokumentation Nr. 43/94, S. 3 f. sowie ders.,  Die 
Kirchenasylbewegung in Deutschland, in: Bundestreffen  der Kirchenasylinitiativen 
1995, Dokumentation, S. 9 f. 

9 Matthäus 2, 13 ff.;  aus dem AT nur: 2. Mose 22, 20; 23, 9; 5. Mose 10, 18; 27, 19; 
Psalm 146, 9; Jeremia 7, 6; Sachaija 7,10. 
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scher sowie ethischer Natur. Diese Untersuchung beschränkt sich auf die kir-
chenrechtlichen und verfassungsrechtlichen  Probleme im Hinblick auf eine 
mögliche Rechtfertigung dieser kirchlichen Handlungsform. Das staatliche 
Asyl- und Ausländerrecht wird nur behandelt, soweit es zum Verständnis bzw. 
zur Vollständigkeit der Darstellung unerläßlich ist. Ethisch-theologische Be-
wertungen sowie Fragen der Legitimität und Moralität kirchlichen Handelns 
bleiben weitgehend ausgeklammert. Sie werden nur dort berücksichtigt, wo die 
rechtliche Untersuchung einen Blick auf die Motive kirchlicher Asylgewähr 
erfordert. 

Die Darstellung beginnt mit einem historischen Überblick, der Ursprung, 
Ausprägung und Bedeutung des Asylrechts der christlichen Kirche in der 
abendländischen Rechtsentwicklung aufzeigt. Damit ist die Grundlage für die 
Erörterung des "modernen Kirchenasyls" gelegt, welches begrifflich  an das hi-
storisch überkommene kirchliche Asylrechtsinstitut anknüpft (B.). 

Der anschließende Teil sucht zu klären, was heute unter "Kirchenasyl" in 
tatsächlicher Hinsicht zu verstehen ist. Dabei ist eine Untergliederung des Be-
griffs  sowie seine Abgrenzung zu ähnlichen Phänomenen erforderlich.  Die 
Handlungsform des Kirchenasyls ist in den Kontext des übergeordneten Kon-
flikts zwischen Staat und Kirchen um eine humane Ausländer- und Flücht-
lingspolitik zu stellen, der sich an der Reform des Asylgrundrechts im Som-
mer 1993 erneut entzündet hat (C.). 

Ausgehend vom faktischen Kirchenasyl ist dann zu untersuchen, ob das 
geltende Kirchenrecht beider Großkirchen für dieses Phänomen eine Grundla-
ge bietet. Dabei ist an das historische Asylrecht der Kirche anzuknüpfen und 
nach Kontinuitäten und Brüchen zu fragen (D.). 

Schließlich ist das Ergebnis der kirchenrechtlichen Untersuchung am gel-
tenden Verfassungsrecht  zu messen und zu fragen, ob den Kirchen aufgrund 
der verfassungsrechtlichen  Freiheitsgarantien ein Anspruch auf Achtung des 
Kirchenasyls und des damit verfolgten Begehrens zusteht (E.). 


